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EDITORIAL

IMPRESSUM

Die Frage der Vertretung der Interessen der
"unteren" staatlichen Ebene auf der nächst
höheren ist für jedes föderalistische
System von zentraler Bedeutung. Die Mit-
wirkung von Gliedstaaten in Bundesstaa-
ten ist denn auch eine Frage, welche in der
staatsrechtlichen und politologischen
Literatur viel Beachtung findet. In
Deutschland wird die Diskussion auch eine
Stufe "tiefer" geführt: Die Frage der Ein-
führung einer Kommunalkammer auf Län-
derebene, in der die Gemeinden über
"zustimmungspflichtige" Gesetze mitbe-
stimmen können, wird dort zumindest in
der wissenschaftlichen Literatur ernsthaft
geführt (vgl. Holtkamp, Lars: Kommunale
Beteiligung an Entscheidungsprozessen
der Bundesländer, in: Zeitschrift für Parla-
mentsfragen, Heft 1 2001, 19ff.)
In der Schweiz beschränkte sich die
Diskussion betreffend föderaler Mitwirkung
bis anhin vor allem auf die Ebene Bund-
Kantone. Den Kantonen ist es in den letz-
ten Jahren gelungen, ihre Mitwirkung im
bundespolitischen Entscheidungsprozess
erheblich auszubauen. Beispiele dafür sind
das Gesetz über die Mitwirkung der Kanto-
ne in der Aussenpolitik des Bundes vom
22. Dezember 1999 oder die Vorlage
betreffend den Neuen Finanzausgleich
(NFA), welcher u.a. vorsieht, dass inter-
kantonale Verträge anstelle von Bundes-
recht treten können. Demokratiepolitisch
sind diese Entwicklungen als fragwürdig zu
beurteilen, indem in erster Linie die Mit-
wirkung der kantonalen Exekutiven, bzw.
der entsprechenden Konferenzen der Exe-
kutiven gestärkt wird. 
Auf der Ebene Kanton-Gemeinde ist die
Frage der Mitwirkung im Prinzip noch
bedeutender, ist der Handlungsspielraum
der Gemeinden durch die kantonale Gesetz-
gebung doch weitgehend vorgegeben.

Angesichts der Tatsache, dass der Miliz-
charakter auf Stufe Gemeindeparlament
wohl am ausgeprägtesten ist, erstaunt
nicht, dass in den Gemeinden die Einfluss-
nahme auf den kantonalen Entscheidungs-
prozess weitgehend der Gemeindeexekuti-
ve überlassen ist. Von den uns befragten
18 Gemeindeparlamenten, welche Mitglied
der SGP sind, haben denn auch acht dahin-
gehend geantwortet, dass die Mitwirkung
an kantonalen Entscheidungsprozessen
ausschliesslich via Exekutive erfolge. Die
kantonalen Exekutiven sind durchaus sehr
aktiv und versuchen ihren Interessen bis-
weilen auch mehr Gewicht zu verleihen,
indem sie sich mit anderen Gemeindeexe-
kutiven zusammenschliessen. 
Immerhin haben wir vier Beiträge aus
Gemeinden erhalten, welche zeigen, dass
es doch auch Mitwirkungsmöglichkeiten
für Gemeindeparlamente gibt, die biswei-
len auch genutzt werden. Wichtig ist hier,
dass parlamentarische Instrumente beste-
hen, welche es erlauben, der Gemeindeexe-
kutive Aufträge zu erteilen, in einer
bestimmten Angelegenheit in einer
bestimmten Richtung beim Kanton vorstel-
lig zu werden. Aber auch auf informeller
Ebene können Mitglieder von Gemeinde-
parlamenten aktiv sein und sind es auch.
Sei dies, indem sie Kontakte zu Kantonspo-
litikern und –politikerinnen pflegen, oder
sei es, indem sie – schon weniger informell
– sich mit anderen Gemeindeparlamenten
treffen (vgl. Bsp. St. Gallen).
Wichtig ist also, dass die Gemeindeparla-
mente über ein entsprechendes parlamen-
tarisches Instrumentarium verfügen, mit
welchen sie via Exekutive ihre Meinung zu
kantonalen Entscheidungsprozessen ein-
bringen können. Dazu können zum Beispiel
auch Konsultationsrechte gehören, d.h. die
Exekutive hat das Parlament zu Stellung-

nahmen gegenüber dem Kanton zu konsul-
tieren. Weniger wünschenswert scheint
hingegen die Einrichtung einer zweiten
Kammer auf Kantonsebene, wenn sie, wie
in Deutschland diskutiert, vor allem mit
Vertreter von Gemeindeverbänden be-
stückt wird. Es sollte vermieden werden,
dass auf Ebene Kanton-Gemeinden der glei-
che Fehler gemacht wird, wie er zum Teil
auf Ebene Bund-Kantone gemacht wurde,
dass nämlich Kompetenzen an demokra-
tisch wenig legitimierte zwischenstaatliche
Organisationen delegiert werden.
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